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 Veröffentlicht am 16.09.1999

Norm

ABGB §1330 Abs2 BI

Rechtssatz

Die Behauptung, ein Kind arbeite (bzw verrichte Kinderarbeit) kann nicht ohne weiteres mit der Behauptung

gleichgesetzt werden, es werde von seinen Eltern zu Kinderarbeit veranlaßt (und dadurch wirtschaftlich ausgebeutet).
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